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DIGITALES BAUANTRAGSVERFAHREN: 
Mit der digitalen Bauakte bietet die Stadt Aurich ab dem 01.08.2024 die Möglichkeit, Bauanträge und 
die dazugehörigen Unterlagen und Zeichnungen online einzureichen. 
Die Anträge und Unterlagen sind von einer bauvorlageberechtigten Person einzureichen. Genutzt 
wird dafür eine spezieller Projektraum, der von dem/r Entwurfsverfasser/in erstellt wird. 
Voraussetzung ist dafür für die Antragstellung ist ein BundID-Konto (www.bmi.bund.de) bzw.ein 
Elster-Zugang. 
 
Ablauf:  
1. Antrag über Open Rathaus auf der Webseite der Stadt Aurich anwählen. 
2. Einloggen mit dem BundID-Konto oder einem Elster-Zugang. 
3. Projektraum eröffnen. 

Hier auf der Vorgangsübersicht sind sämtliche Anträge, die bei der Bauaufsichtsbehörde 
der Stadt Aurich gestellt worden sind aufgelistet und können auch vorab 
zwischengespeichert werden 

4. Projektraum eröffnen und bearbeiten  

 
 

 
5. Ausfüllen des Formulars mit Angabe des Antrages:  

 Bauantrag im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren §63 NBauO 
 Bauantrag im Baugenehmigungsverfahren §64 NBauO 
 Bauvoranfrage §73 NBauO 
 Genehmigungsfreistellung, Mitteilung §62 NBauO 
 Abbruchanzeige §60 Abs. 3 NBauO  
 Antrag auf Abweichung/Ausnahme/Befreiung 
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6. Angaben zum Baugrundstück, Bauherrn und Entwurfsverfasser usw.eingeben 
7. Formular für den Bauantrag starten 

 
8. Bezeichnung und Art der Baumaßnahme benennen 

 
Die folgenden Fragen zur Erschließung, zu den bautechnischen Nachweisen, der 
tragwerksplanenden Person, zur Nachbarbeteiligung usw. sind zu beantworten. Die 
*Pflichtfelder sind dabei zu beachten. 
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9. Anfügen der erforderlichen Bauvorlagen nach BauVorlVO (wie z.B. Bauzeichnungen, 
Berechnungen, statische Berechnung, Brandschutznachweis) 

 
10. Antrag abschicken 

 
 
In dem bauvorhabenbezogenen Projektraum findet die komplette Kommunikation zwischen der 
Bauaufsichtsbehörde und dem/r Entwurfsverfasser/in statt, geschützt und revisionssicher. Hier 
sind alle Schritte der Antragstellung und der gesamte Schriftverkehr chronologisch geordnet und 
können eingesehen werden. Es gibt hier auch die Möglichkeit für den/die Entwurfsverfasser/in, 
weitere betroffene Personen in den Projektraum einzuladen (z.B. Bauherr oder Tragwerksplaner 
bzw. Fachplaner). Aus dem Projektraum wird der/die Entwurfsverfasser/in per E-Mail 
benachrichtigt, sobald eine Nachricht eintrifft (Eingangsbestätigung, Nachforderung von 
Unterlagen, Baugenehmigung). Im Umkehrschluss wird auch die Bauaufsichtsbehörde automatisch 
benachrichtigt, sobald der/die Entwurfsverfasser/in neue Unterlagen in den Projektraum stellt. 
 
Die elektronischen Dokumente müssen bei der Übermittlung gemäß den Anforderungen der Anlage 
der NBauVorlVO benannt werden: Der Dateiname muss den Inhalt der Datei durch Angabe einer 
Kennnummer mit textlicher Beschreibung bezeichnen siehe Anhang. Umlaute dürfen nicht 
verwendet werden. Der Dateiname darf höchstens aus 50 Zeichen bestehen. Im Dateinamen muss 
im Anschluss an die Kennnummer mit textlicher Beschreibung das Erstelldatum im Format 
„JJJJMMTT“ angegeben werden. Nachdem Datum muss die Version angegeben werden mit „_V1“ 
usw. Beispiel: 06_Nachweis_Standsicherheit_20240512_V1 


